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zu 'tbrHJ 
ANFRAGE BEANTWORTUNG 

Die Abgeordneten zum Nationalrat HOFER, KRAFT und Kollegen 
haben am 30. April 1993 unter der Nr. 4677/J-NR/1993 an 
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
"Taxifahrten der Exekutive für freigelassenen Ladendieb" 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1) Ist Ihnen dieser Fall bekannt? 

2) Können Gendarmen tatsächlich zu derartigen "Taxifahrten" 
herangezogen werden? 

3) Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert die Vorgangs
weise, einen Führerschein für ungültig zu erklären, den 
Betroffenen aber dann mit dem PKW wegfahren lassen zu 
müssen? 

4) Warum kann ein Diebsgut, welches aus anderen Einbrüchen 
stammt, nicht abgenommen werden? 

5) Welche Maßnahmen gedenken Sie zu setzen, um in Zukunft 
solche Vorgangsweisen zu unterbinden?" 
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Diese Anfrage beantworte ich aufgrund der mir erteilten 
Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1) 

Dieser Fall wurde bereits auch in einem anderen Zusammenhang 
.an mich herangetragen. 

Zu Frage 2) 

Die Organe der Bundesgendarmerie können von den Sicherheits
behörden nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen herange
zogen werden. Für die Anordnung der konkreten Fahrt läßt 
sich keine hinreichende Rechtsgrundlage erkennen. 

Zu Frage 3) 

Die Vollziehung des KFG obliegt in diesem Belang dem Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, sodaß mir 
keine verbindliche rechtliche Beurteilung dieser Angelegen
heit zusteht. 

Als gesetzliche Grundlage für die Ungültigerklärung des 
Führerscheines wurde von der Bezirkshauptmannschaft 
Wels-Land § 86 Abs 1a und 2 KFG 1967 bekanntgegeben. Hin
sichtlich des Wegfahrens mit dem PKW sei keine Anordnung 
erteilt worden. 

Zu Frage 4) 

Die Zuständigkeit für die Strafrechtspflegeobliegt dem 
Bundesminister für Justiz, sodaß auch zu dieser Frage nur im 
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Rahmen der mir vorliegenden Informationen eingegangen werden 
kann. 

Demnach war es nicht möglich, das vermutliche Diebsgut einer 
bestimmten Straftat zuzuordnen, sodaß vom zuständigen 
Richter keine rechtlich haltbare BeschlagnahmeverfUgung 
getroffen werden konnte. 

Zu Frage 5) 

Die zuständige Stelle wird von mir hinsichtlich der Inan
spruchnahme der Gendarmerie auf die bestehende Rechtslage 
hingewiesen werden. 
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